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Wir informieren, Sie profitieren -  
Wissenswertes rund um die  
Vermietung Ihrer Anlageimmobilie.

Mieterhöhung nach  
Moderni sierung

Erhöhung auf die 
ortsübliche Miete

Umlage von Betriebs-
kostenerhöhungen.

Staffel- 
mieterhöhung.

Index - 
mieterhöhung.

Die gesetzliche 
Mietpreisbremse 



Das von der Bundesregierung be
schlossene Gesetz zur Mietpreisbremse 
hat seither immer wieder kontroverse 
Diskussionen ausgelöst und zu Ver
unsicherung auf der Vermieterseite 
 geführt. Grundsätzlich hat dieses 
 Gesetz jedoch keinen Einfluss auf die 
übrigen Regelungen des Mietrechts. 
Demnach ist z. B. die Mieterhöhung in 
Mehrfami lienhäusern weiterhin durch 
eine  Anpassung an den Mietspiegel 
sowie bei Mieterwechseln möglich. 
Investitionen in eine leerstehende 
Woh nung können ebenfalls mit einer 
Mietsteigerung gekoppelt sein, woran 
sich auch künftig nichts ändert.
Trotz der dynamischen Nachfrage auf 
dem Wohnungsmarkt stiegen die Mie
ten bei bestehenden Verträgen in den 
vergangenen Jahren deutlich weniger 
als angenommen, wie Experten bestä
tigen. Auch bei den Mietpreisen für 

die Neu und Wiedervermietung von 
 Wohnungen ist lediglich ein moderater 
 Anstieg zu beobachten. 

Als eines der führenden Beratungs 
und Vermittlungsunternehmen im Be
reich Wohn und Geschäftshäuser hat 
Engel & Völkers Commercial ge mein
sam mit der Rechtsanwalts und Steuer
beratungskanzlei Heuking Kühn Lüer 
Wojtek diesen Ratgeber entwickelt, um 
Sie als Eigentümer bei einem kons truk
tiven, vertrauensvollen Umgang mit 
Ihren Mietern zu unterstützen. Er 
 bietet Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Regelungen rund um das 
Thema Mieterhöhung – unter welchen 
Voraussetzungen und in welcher Form 
sie zulässig ist, wie Staffel und Index
miete definiert werden und was Sie  
im Hinblick auf die Mietpreisbremse 
 beachten sollten.  

Renditepotenzial vs. Mietpreisbremse -  
ein vertrauensvoller Umgang mit Ihren 
Mietern ist das A und O.

Unser Kooperationspartner: 

Partnerschaft von Rechtsanwälten,  
Steuerberatern und AttorneyatLaw 
Standorte in Berlin · Brüssel · Chemnitz  
Düsseldorf · Frankfurt · Hamburg · Köln  
München · Zürich · www.heuking.de
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Erhöhung auf  

die ortsübliche Miete

Wonach sich die ortsübliche Miete  
richtet - und was bei einer Erhöhung  
beachtet werden sollte.

Soll die Miete auf das Niveau der 
 ortsüblichen Miete gebracht werden, 
gilt es, einige Vorgaben zu beach  
ten: Dazu  gehören die Einhaltung  
der  formellen Anforderungen, der 
Kappungs grenze, der Jahressperrfrist 
sowie die Nichtüberschreitung der 
orts üb lichen Vergleichsmiete. Sind 
Betriebs kosten vorschüsse oder eine 
Betriebs kosten pauschale vereinbart, 
wird die Nettokaltmiete erhöht. 

Wichtig ist, dass der Mieter der Miet
erhöhung  zustimmen muss. Tut er 
dies nicht, kann auf Erteilung der 
Zustimmung geklagt werden. Dabei 
kann die  Zustimmung auch in mehr
fach vorbehaltsloser Zahlung der 
 erhöhten Miete gesehen werden. Das 
Erhöhungsverlangen muss begründet 
werden, d. h. es muss dargestellt wer
den, dass die  bisherige Miete nicht der 
ortsüblichen Miete entspricht.

Dabei gibt es für den Eigentümer verschiedene Begründungsmöglichkeiten:

  Mietspiegel

  Mietdatenbank

  Sachverständigengutachten

  Entgelte von mindestens drei vergleichbaren Wohnungen

  Begründung, die gleichermaßen zuverlässig Auskunft über die ortsübliche  
 Vergleichsmiete gibt und für den Mieter nachprüfbar ist

Was bedeutet ortsübliche Miete? 

Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, 
die in der Gemeinde (oder einer vergleichbaren Gemeinde) für Wohnraum 
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den 
letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind. Dabei bleiben 
Erhöhungen aufgrund von Betriebskostenerhöhungen außer Betracht.
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Der Mietspiegel und was er enthalten 
muss - damit er eine Erhöhung der Miete 
begründen kann.

Erhöhung auf  
die ortsübliche Miete

Voraussetzung für die Nutzung des 
Mietspiegels ist, dass dieser ordnungs
gemäß erstellt sowie zum Zeitpunkt 
der Mieterhöhung gültig ist. Weiterhin 
muss er für die jeweilige Wohnung 
hinsichtlich der Größe anwendbar und 
mit dem Mietvertrag vergleichbar sein 
(Art der Miete, d. h. Brutto, Teil
inklusiv oder Nettomiete).

Bei einem Tabellenmietspiegel darf 
die Obergrenze der Tabelle ausge
schöpft werden. Eine Überschreitung 
der Tabellenwerte ist jedoch nur zu
lässig, wenn ein entsprechendes Sach
verständigengutachten vorliegt. Trifft 
die Tabelle keine Aussage über eine 
vergleichbare Wohnung, kann sie die 
Mieterhöhung nicht begründen.

Um einen qualifizierten Mietspiegel 
handelt es sich, wenn dieser nach aner
kannten Grundsätzen erstellt wurde, 
von der Gemeinde oder den Interessen

vertretern von Vermietern und Mietern 
anerkannt und nach zwei Jahren durch 
Stichprobe oder Preisindex fortge
schrieben sowie alle vier Jahre neu 
 erstellt wurde. Bei einer Erklärung der 
Mieterhöhung muss stets mitgeteilt 
werden, dass ein qualifizierter Miet
spiegel vorliegt. Ein qualifizierter Miet
spiegel hat eine höhere Beweiskraft als 
ein einfacher Mietspiegel.

Sollte kein aktueller Mietspiegel vorlie
gen, kann zur Begründung z. B. auch 
der Mietspiegel einer vergleichbaren 
Gemeinde herangezogen werden. Für 
die Vergleichbarkeit kommt es auf  die 
jeweiligen Gemeindestrukturen, insbe
sondere auf die Größe der Gemeinde  
an. So kann beispielsweise der Miet  
spiegel einer Großstadt nicht auf eine 
kleine Gemeinde angewendet  werden. 
Alternativ können die auf den vorheri
gen Seiten genannten Begründungs
möglichkeiten herangezogen werden.

Mietspiegel

„Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Übersicht von 
der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter  
gemeinsam erstellt oder anerkannt worden ist.“ Ein Mietspiegel kann für 
das Gebiet einer Gemeinde, für mehrere Gemeinden oder für Teile von 
Gemeinden erstellt werden. Es gibt Tabellen und Regressionsmiets piegel, 
einfache und qualifizierte Mietspiegel.
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Sachverständigengutachten und 
 Vergleichswohnungen - was hierbei   
zu berücksichtigen ist.

Erhöhung auf  
die ortsübliche Miete

Ein Sachverständigengutachten kann 
nur durch einen öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen 
 erstellt werden. Die Kosten für das 
 Gutachten hat dabei der Vermieter zu 
tragen. Ein Gutachten sollte mindestens 
darauf überprüft werden, ob es nach
vollziehbar und in sich stimmig ist, ob 
eine aus reichende Zahl an Vergleichs
wohnungen berücksichtigt wurde und 
ob der Sachverständige ausschließ lich 
Erfahrungswissen niedergelegt oder ob 
er  anhand von Daten die orts übliche 
 Vergleichsmiete ermittelt hat. Zudem 
gilt es darauf zu achten, ob  die zum 
Vergleich herangezogenen Wohnungen 
von der Mietstruktur und den gesetz
lichen Merkmalen übereinstimmen.

Bei einer Erhöhungserklärung sind 
mindestens drei  Vergleichswohnungen 
zu nennen, die in derselben  Gemeinde 
liegen. Dabei können die Wohnungen 
auch aus dem Bestand desselben 
 Vermieters stammen und/oder sich in 
demselben Wohnhaus befinden. Zudem 
ist es notwendig, entweder den Qua
drat meterpreis oder die Gesamtmiete 
und die Fläche der Vergleichswohnung 
zu nennen. Dabei müssen die Ver
gleichswohnungen exakt bezeichnet 
sein, sodass der Mieter diese ohne 
 weiteres finden kann. Das Gutachten 
sollte nicht älter als zwei Jahre sein. 
(Dem Erhöhungsverlangen sollte eine 
vollständige Abschrift des Gutachtens 
beigefügt werden.)
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Zu den formellen Anforderungen gehö
ren die Zustimmung des Mieters und 
eine stichhaltige Begründung des Erhö
hungsverlangens. Neben der Vorlage 
der bereits erläuterten Begründungs
mittel sind hier zwei weitere wesent
liche Aspekte zu beachten: die Kap
pungsgrenze und die Jahres sperrfrist.

Die Kappungsgrenze beinhaltet, dass 
die Miete innerhalb von drei Jahren  
um maximal 20 % erhöht werden darf. 
 Ausgenommen sind Gebiete, in denen 
durch die Landesregierung festgesetzt 
ist, dass die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen 

zu angemessenen Bedingungen beson
ders gefährdet ist – hier darf nur um 
15 % erhöht werden.

Die Jahressperrfrist beinhaltet, dass 
das Erhöhungsverlangen frühestens 
ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung 
 zulässig ist. Die Frist beginnt mit 
 Vertragsschluss oder dem Wirksam
werden der letzten Mieterhöhung. 
Wichtig dabei ist, dass der Zugang des 
Mieterhöhungsschreibens erst nach  
der Jahresfrist erfolgen darf. Geht dem 
Mieter das Schreiben schon vorher 
zu, so kann dies behandelt werden, als 
ob es nicht abgeschickt worden wäre.

Die formellen Anforderungen an die  
Erhöhungserklärung - was sie generell 
enthalten sollte.

Erhöhung auf  
die ortsübliche Miete
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Hat der Vermieter Modernisierungs
maßnahmen durchgeführt und möchte 
diese nun auf den Mieter umlegen, so 
kann er die jährliche Miete nur um 
11 % der für die Modernisierung auf
gewendeten Kosten erhöhen. Voraus
setzung dafür ist, dass es sich um eine 
Moder nisierungsmaßnahme und nicht 
um eine Instandhaltungsmaßnahme 
handelt. Darüber hinaus wird eine 
a ngemessene Verteilung auf alle Woh
nungen vorausgesetzt.

Doch in welchem Verhältnis stehen die 
Erhöhung auf die ortsübliche Miete und 
die Erhöhung nach Modernisierungs

maßnahmen? Zunächst einmal dürfen 
beide Erhöhungsmöglichkeiten mitein
ander verbunden werden – was dabei 
zulässig ist und was nicht, finden Sie 
nebenstehend. Oftmals ist es wirt
schaftlich sinnvoller, anstelle der Miet
erhöhung nach einer Modernisierungs
maßnahme eine Mieterhöhung auf die 
ortsübliche Miete zu erklären. Die 
Kappungsgrenze berechnet sich ohne 
Berücksichtigung von Mieterhöhungen 
aufgrund von Modernisierungen in den 
letzten drei Jahren (ältere Maßnahmen 
fließen jedoch in die Ausgangsmiete 
mit ein). Auch die Jahressperrfrist 
bleibt davon unberührt. 

Mieterhöhung nach Modernisierungs-
maßnahmen - unter welchen  
Voraussetzungen sie zulässig ist.

Mieterhöhung nach  
Moderni sierung

Zulässig ist:

  Mieterhöhung auf ortsübliche Miete für Wohnungen im nicht moder
nisierten Zustand + Geltendmachung des Modernisierungszuschlags

  Erhöhung wegen Modernisierung. Soweit der Mietpreis noch unter der 
ortsüblichen Miete für vergleichbar modernisierte Wohnungen liegt, ist 
eine zusätzliche Erhöhung auf die ortsübliche Miete möglich

  Die sich ergebende Miete darf nicht höher sein als: 
Ausgangsmiete + 20 % + Modernisierungszuschlag

Unzulässig ist:

  Geltendmachung der ortsüblichen Miete für den modernisierten Wohn
raum plus zusätzlicher Modernisierungszuschlag
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Mieterhöhung aufgrund gestiegener 
 Betriebskosten - hier gibt es  
verschiedene Berechnungsarten.

Umlage von Betriebs- 
kostenerhöhungen.

Die Betriebskostenvorauszahlung  
kann erst nach Erteilung einer Abrech
nung angepasst werden. Dabei besteht 
pro Abrechnung nur einmal die Mög
lichkeit zur Anpassung. Fällig sind die 
erhöhten Kosten mit der nächsten 
 Miete. Als Maßstab für die „Erhöhung  
der Betriebskosten“ in angemessenem 
 Umfang gilt das Abrechnungsergebnis  
des Vorjahres.

Bei Vereinbarung einer Betriebskosten
pauschale ist ein vertraglicher Erhö
hungsvorbehalt erforderlich. Der Grund 
für die Anpassung der Betriebs kos ten
pauschale muss anhand von ent
sprechenden Belegen erläutert werden. 
 Dabei müssen die alte und die neue 
BetriebskostenBelastung gegenüber

gestellt werden. Fällig sind die  erhöhten 
Kosten mit der übernächsten Miete 
nach Zugang der  Erklärung. Als Maß
stab für „Erhöhung der Betriebskosten“ 
gilt die Differenz zwischen den zuletzt 
in der Pauschale enthaltenen Betriebs
kosten und der derzeitigen Kostenhöhe.

Die Anpassung bei Brutto oder Teil 
 inklusivmieten ist nur möglich, wenn 
das Mietverhältnis bereits am 01.09.2001 
bestand und ausdrücklich vereinbart 
wurde, dass die Miete bei einem An
stieg der Betriebskosten  erhöht wird. 
Fehlt diese Vereinbarung, so ist eine 
Mieterhöhung nicht möglich. Die  Miete 
wird dabei unter denselben Voraus
setzungen wie bei  einer Betriebskosten
pauschale erhöht.

Betriebskostenvorauszahlungen

  Der Mieter zahlt im Voraus, es erfolgt eine Abrechnung über die Be
triebskosten, d.h. der Mieter zahlt nur für seinen tatsächlichen  Verbrauch.

Betriebskostenpauschalen

  Der Mieter zahlt einen festgelegten Betrag, es erfolgt keine Abrech
nung, d. h. der Mieter zahlt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch.

Bruttomieten

  Die Betriebskosten sind betragsmäßig in der Miete enthalten.

Teilinklusivmieten

  Ein Teil der Betriebskosten wird neben der Miete über Betriebskosten
vorauszahlungen umgelegt; die übrigen Betriebskosten sind in der 
 Miete einkalkuliert.
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Bei Staffelmieten handelt es sich um 
vertraglich vorweggenommene, gestaf
felte Mieterhöhungen. Die Vereinbarung 
einer Staffelmiete muss stets schriftlich 
erfolgen. Unabdingbar ist, dass die 
 jeweiligen Erhöhungen im Mietvertrag 
betragsmäßig ausgewiesen sind, d. h. es 
kann der Erhöhungsbetrag („erhöht 
sich um 50 €“) oder der erhöhte Betrag 
(„erhöht sich auf 650 €“) angegeben 
werden. Prozentuale Angaben („erhöht 
sich um 10 %“) sind jedoch unzulässig. 
Es ist möglich, eine Staffelmiete für 

 einen befristeten Zeitraum zu vereinba
ren. Die jeweilige Staffelmieterhöhung 
tritt automatisch in Kraft und bedarf 
keiner Erklärung. Dabei muss die 
 ver einbarte Miete jeweils mindestens 
ein Jahr unverändert bleiben – auch die 
erste Erhöhung darf erst nach einem 
Jahr wirksam werden. Trotz einer 
 vereinbarten Staffelmiete sind jedoch 
Mietanpassungen nach Betriebskosten
erhöhungen möglich – nach Moderni
sierungsmaßnahmen oder auf die orts
übliche Vergleichsmiete jedoch nicht.

Wie die Staffelmiete definiert und  
um gesetzt wird - und was hier  
vertraglich fixiert werden muss.

Staffel- 
mieterhöhung.
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Bei Indexmieten handelt es sich um 
eine vertraglich vorweggenommene 
Mieterhöhung. Die Miete entwickelt 
sich dabei entsprechend dem Preis
index für die Lebenshaltung aller 
 privaten Haushalte in Deutschland. 
Auch die Indexmietvereinbarung muss 
in Schriftform erfolgen und je nach 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses beste
hen unterschiedliche Anforderungen 
an die Vereinbarung. Dabei muss eine 
 Änderung der Miete in beide Richtun
gen möglich sein. Auch Indexmieten 
können für einen befristeten Zeitraum 
vereinbart werden.
Im Gegensatz zur Staffelmiete bedarf 
es bei der Erhöhung der Indexmiete 

 einer Erklärung in Textform. Grund
sätzlich muss die Miete jeweils min
destens ein Jahr unverändert bleiben.  
In der Erklärung muss die eingetretene 
Indexänderung im Verhältnis zum 
 Vertragsschluss oder zur letzten Erhö
hung angegeben sowie der verlangte 
Mietpreis bzw. die Erhöhung berechnet 
und beziffert werden. Mietanpassungen 
nach Betriebskostenerhöhungen sind 
trotz einer Indexmiete möglich – nach 
Modernisierungsmaßnahmen oder auf 
die ortsübliche Vergleichsmiete jedoch 
nicht. Der Mieter hat ab dem Ersten 
des übernächsten Monats nach Zugang 
der Erklärung den erhöhten Mietpreis 
zu zahlen.

Wann man von Indexmiete spricht - 
und nach welchen Kriterien  
sie vertraglich vereinbart wird. 

Index - 
mieterhöhung.
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Wohnraum in Deutschland soll be
zahlbar bleiben – auf dieser Forderung 
 basiert die auf Bundesebene beschlos
sene Mietpreisbremse. Viele Vermieter 
stellen sich die Frage, ob ihre Region 
davon betroffen ist und welche Maßnah
men in welcher Form nach dem neuen 
Gesetz noch zulässig sind. Nachfolgend 
fassen wir die wichtigsten Neuregelun
gen einmal kurz für Sie zusammen. 

Das Gesetz zur Mietpreisbremse kann 
von den Ländern dort angewandt wer
den, wo es sich um einen angespannten 
Wohnungsmarkt handelt. Hierfür muss 
einer der folgenden vier Punkte zutreffen: 
1.  Die Mieten im Anwendungsbereich 

der Rechtsverordnung steigen deut
lich stärker als im Bundesdurchschnitt 
(wie in allen großen Metropolen). 

2.  Die durchschnittliche Mietbelastung 
der Haushalte übersteigt den bundes
weiten Durchschnitt deutlich. 

3.  Es zeichnet sich ein Bevölkerungs
zuwachs ab, ohne dass neuer Wohn
raum geschaffen wird (wie in den 
meisten Großstädten). 

4.  Einem geringen Leerstand steht eine 
große Nachfrage gegenüber.

In jedem dieser Fälle greift die derzeit 
auf fünf Jahre befristete Mietpreis
bremse, nach der die Miete maximal 
10 % über der ortsüblichen Vergleichs
miete liegen darf. Dies gilt auch für die 
in Kapitel 4 und 5 vorgestellten Staffel 
und Indexmietverträge. Die ortsübliche 
Vergleichsmiete wird, wie in Kapitel 1 
erläutert, in der Regel anhand des aktu
ellen Mietspiegels bestimmt; daneben 
werden auch Sachverständigengutach
ten, die Entgelte von drei Ver gleichs
woh nun gen sowie Mietdatenbanken 
zugrunde gelegt. 
Sie haben weitere Fragen? Kontaktieren 
Sie uns jederzeit gerne!

Die Regelungen der gesetzlichen 
Mietpreisbremse - für Sie als Vermieter 
ein wichtiges Thema.

Die gesetzliche 
Mietpreisbremse

Wesentliche Punkte der Vereinbarung zur Mietpreisbremse:

  Länder erhalten für die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit zur 
 Einführung der Mietpreisbremse

  Gültigkeit nur in nachgewiesen angespannten Wohnungsmärkten

  Die mögliche Wiedervermietungsmiete muss mindestens der bisherigen 
Miete entsprechen können = kein Zwang zur Herab setzung der Miete

  Nicht betroffen sind Erstvermietungen von Neubauten nach dem 
01.10.2014, Vermietungen nach umfassenden Modernisierungen, Wohn
raum für den vorübergehenden Bedarf sowie Studentenheime
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